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Schleswig-Holsteinisches 
Landesverfassungsgericht 
- LVerfG 8/17 -

Im Namen des Volkes

Beschluss

In dem Verfahren
über die Wahlprüfungsbeschwerde 

des Herrn 

gegen den Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Landtages vom 
13. Oktober 2017 (Landtags-Drucksache 19/250 – WP 17/8)

hat das Schleswig-Holsteinische Landesverfassungsgericht unter Mitwirkung von 
Präsident Flor 
Vizepräsident Brüning 
Richterin Hillmann 
Richterin Matz-Lück 
Richterin Rublack 
Richter Theis 
Richter Welti

am 23. März 2018 beschlossen: 

Die Wahlprüfungsbeschwerde wird verworfen. 
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Gründe: 

A. 

1 Mit Schreiben vom 26. Mai 2017, welches beim Kreiswahlleiter für den 

Wahlkreis 16 (Plön – Ostholstein) am 29. Mai 2017 eingegangen ist, erhob der 

Beschwerdeführer Einspruch gegen die Wahl zum 19. Schleswig-Holsteinischen 

Landtag. Der Schleswig-Holsteinische Landtag wies – der Beschlussempfehlung 

des Wahlprüfungsausschusses (Landtags-Drucksache 19/250-B, dort Anlage 6) 

folgend – den Einspruch mit Beschluss vom 13. Oktober 2017 zurück. Der 

Beschluss wurde dem Beschwerdeführer am 10. November 2017 zugestellt. Mit 

seiner am 23. November 2017 bei dem Schleswig-Holsteinischen 

Landesverfassungsgericht eingegangenen Wahlprüfungsbeschwerde verfolgt der 

Beschwerdeführer sein Begehren weiter. Er führt zur Begründung seiner 

Wahlprüfungsbeschwerde – wie bereits im Einspruchsverfahren – aus, dass keine 

Person, welche unter „Vollbetreuung“ stehe, das Wahlrecht habe. Er verweist 

insoweit auf „FGG, Betreuungsgesetz, BGB“. 

2 Der Landeswahlleiter hat Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten und auf die 

vorgenannte Beschlussempfehlung verwiesen. 

3 Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat mit Schriftsatz vom 21. März 2018 

Stellung genommen und erklärt, das Anliegen des Beschwerdeführers sei nicht 

klar zu erkennen. Insbesondere sei es nicht zutreffend, dass unter Vollbetreuung 

stehende Personen vom Wahlrecht ausgeschlossen seien. Eine § 13 Nr. 2 

Bundeswahlgesetz entsprechende Regelung sei im Schleswig-Holsteinischen 

Wahlrecht aufgehoben worden. 
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B. 

I. 

4 Die Wahlprüfungsbeschwerde ist unzulässig, da sie nicht den Anforderungen 

genügt, die nach § 49 Abs. 2 Landesverfassungsgerichtsgesetz (LVerfGG) an ihre 

Begründung zu stellen sind. 

5 Gemäß § 49 Abs. 2 LVerfGG sind Wahlprüfungsbeschwerden innerhalb der dort 

genannten Frist zu begründen. Eine ordnungsgemäße Begründung verlangt eine 

hinreichend substantiierte, mit Tatsachen unterlegte und aus sich heraus 

verständliche Darlegung eines Sachverhalts, aus der erkennbar wird, worin ein 

Wahlfehler liegen soll 

(vgl. für die jeweiligen Parallelbestimmungen auf Landesebene: 
VerfGH Sachsen, Beschluss vom 5. November 2010 - Vf. 62-V-10 -, 
Juris Rn. 6; LVerfG Hamburg, Urteil vom 23. Januar 2017 - HVerfG 
8/15 -, NordÖR 2017, 271 ff., Juris Rn. 92; StGH Hessen, Beschluss 
vom 14. Juni 2006 - P.St. 1910 -, LVerfGE 17, 207 ff., Juris Rn. 48 ff.; 
VerfG Brandenburg, Beschluss vom 19. August 2010 – VfGBbg 
25/10 -, Juris Rn. 2 ff.; sowie für das Bundesrecht: BVerfG, Beschluss 
vom 15. Januar 2009 - 2 BvC 4/04 -, BVerfGE 122, 304 f., Juris 
Rn. 19). 

6 Diesen Anforderungen wird die Wahlprüfungsbeschwerde des Beschwerdeführers 

nicht gerecht. Soweit er meint, bei der Wahl zum Schleswig-Holsteinischen 

Landtag hätten Personen, für die zur Besorgung aller Angelegenheiten eine 

Betreuerin oder ein Betreuer bestellt wurde, kein Wahlrecht, ist dies nicht 

zutreffend. Das schleswig-holsteinische Landeswahlgesetz ist vielmehr in dessen 

§ 7 im Jahr 2016 dahingehend geändert worden, dass der Umstand, dass einer 

Person in allen Angelegenheiten eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt wurde, 

keinen Wahlrechtsausschlussgrund mehr darstellt 

(Gesetz zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften vom 14. Juni 2016, 
GVOBl S. 362). 
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7 Ob sich seine Wahlprüfungsbeschwerde aus anderen Gründen motiviert 

– insbesondere ob den Beschwerdeführer möglicherweise aus hier nicht 

nachvollziehbaren Gründen keine Wahlunterlagen erreicht haben – teilt dieser 

entgegen den obigen Anforderungen nicht mit; er lässt es damit an einer 

nachvollziehbaren Tatsachengrundlage für sein Begehren fehlen. 

II. 

8 Das Verfahren ist kostenfrei (§ 33 Abs. 1 LVerfGG). Eine Kostenerstattung findet 

nicht statt (§ 33 Abs. 4 LVerfGG). 

III. 

9 Das Landesverfassungsgericht ist zu dieser Entscheidung einstimmig gelangt und 

trifft sie daher durch Beschluss nach § 21 LVerfGG. 

Flor Brüning Hillmann Matz-Lück 

Rublack Theis Welti 




